
  
 

Tagesordnung der 19. Sitzung des Kreistages 

Donnerstag, 11.05.2017, 18:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 

 1.  Ergänzungswahlen 

  

 2.  Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg 

  

 3.  Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2015 

  

 4.  Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) 

  

 5.  Erhöhung der Elternbeiträge gemäß der Elternbeitragssatzung 

  

 6.  Weiterführung des Landesprogramms „Sozialarbeit an Schulen" 

  

 7.  Antrag der Fraktion CDU gemäß § 5 GeschO betr. "LVR-Erstattung 2017 hälftig an die 

Kommunen weitergeben" 

  

 8.  Bericht der Verwaltung 

  

 9.  Anfragen 

  

Nichtöffentlicher Teil 

 10.  Ernennungs- und Höhergruppierungsvorschläge für das Jahr 2017 

  

 11.  Gründung der NEW Windpark Viersen GmbH & Co. KG durch die NEW Re GmbH  

(mittelbare Beteiligung über die Kreiswerke Heinsberg GmbH) 

  

 12.  Verschmelzung der Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (KVH) auf die 

WestVerkehr GmbH (west) (mittelbare Beteiligungen über die Kreiswerke Heinsberg 

GmbH) 

  

 13.  Erwerb von landwirtschaftlichem Grundbesitz in den Gemarkungen Geilenkirchen und 

Gangelt-Birgden für naturschutzfachliche Zwecke und für den Kreisstraßenbau 

  

 14.  Erwerb von landwirtschaftlichem Grundbesitz in der Gemarkung Horst (Stadt Heinsberg) 

zu Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

  

 15.  Bericht der Verwaltung 

  

 16.  Anfragen 

  
 





Sitzung des Kreistages am 11.05.2017 

Übersicht über die Abstimmungsergebnisse des Kreisausschusses 

 

Öffentlicher Teil 

TOP 1:  Ergänzungswahlen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                  einstimmig beschlossen 

 

TOP 2:  Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:              

                                                        mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung beschlossen 

 

TOP 3:  Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2015 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                 einstimmig beschlossen 

 

TOP 4:  Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung 

(GemHVO NRW) 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                 einstimmig beschlossen 

 

TOP 5:  Erhöhung der Elternbeiträge gemäß der Elternbeitragssatzung 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss: 

                                                                                    mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme beschlossen 

 

TOP 6:  Weiterführung des Landesprogramms „Sozialarbeit an Schulen“ 
 

 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                       bei 1 Enthaltung einstimmig beschlossen  

 

TOP 7:  Antrag der Fraktion CDU gemäß § 5 GeschO betr. „LVR-Erstattung 2017 

hälftig an die Kommunen weitergeben“ 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                   bei 5 Enthaltungen einstimmig beschlossen 

 

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0122/2017 

 

Ergänzungswahlen 

 

Beratungsfolge: 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 7 Kreisordnung NRW wählen die Kreistagsmitglieder im Fall des vor-

zeitigen Ausscheidens eines Ausschussmitglieds auf Vorschlag der Fraktion, der das ausge-

schiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 

 

Die AfD-Fraktion hat mit Schreiben vom 15.04.2017 mitgeteilt, dass Frau Heidi Sablowski 

ihre Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss niederlegt. Als neues Mitglied schlägt die AfD-

Fraktion Herrn Hans Braun vor. Das stellvertretende Mitglied des Jugendhilfeausschusses, 

Hans Braun, soll durch Herrn Jürgen Spenrath ersetzt werden. 

  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Den vorgeschlagenen Gremienbesetzungen wird zugestimmt.  

 

TOP Ö  1TOP Ö  1





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0118/2017 

 

Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg 

 

Beratungsfolge: 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 5 Abs. 3 KrO NRW hat jeder Kreis eine Hauptsatzung zu erlassen.  
 

Die Hauptsatzung des Kreises Heinsberg vom 19.12.2008 wurde u.a. mit Kreistagsbeschluss 

vom 03.07.2014 und zuletzt mit Kreistagsbeschluss vom 29.09.2016 geändert. 
 

Die bisherigen Regelungen in der Hauptsatzung bedürfen aus folgenden Gründen einer An-

passung: 
 

a) Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 

wurden u.a. §§ 45 f. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

und §§ 30 f. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) neu gefasst 

und in der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und 

Ausschüsse (Entschädigungsverordnung – EntschVO) konkretisiert. 
 

Die EntschVO schreibt mit Wirkung vom 01.01.2017 in § 3 a einen Regelstundensatz für den 

Ersatz des Verdienstausfalles von mindestens 8,84 € pro Stunde vor, höchstens jedoch 80,00 € 

pro Stunde. Insofern werden die Beträge des § 10 angepasst. 
 

Darüber hinaus erhalten nach § 3 EntschVO rückwirkend zum 01.01.2017 auch die Vorsit-

zenden von Ausschüssen der kommunalen Vertretungen in Gemeinden und Kreisen mit Aus-

nahme des Wahlprüfungsausschusses und der durch Hauptsatzung ausgenommenen Aus-

schüsse eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 1-fachen Betrages. § 11 der 

Hauptsatzung bedarf somit einer Ergänzung. 
 

b) Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde das Übergeleitete Besoldungsgesetz 

des Landes NRW mit dem bisherigen Landesgesetz zusammengeführt, weshalb eine redaktio-

nelle Anpassung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg (§ 15) notwendig wird. 
 

Nach § 15 der aktuellen Hauptsatzung trifft der Kreistag im Einvernehmen mit dem Land-

rat/der Landrätin, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Entscheidungen, die für Be-

dienstete in Führungsfunktionen (Dezernenten/innen, Amtsleiter/innen und Leiter/innen ver-

gleichbarer Organisationseinheiten ab Besoldungsgruppe A 13 (hD) BBesG oder der diesen 

gleichgestellten tariflichen Beschäftigten) deren beamtenrechtliches Grundverhältnis oder 

deren Arbeitsverhältnis zum Kreis begründen oder verändern. 

TOP Ö  2TOP Ö  2



2 

 

Gemäß § 5 des Landesbeamtengesetzes NRW sind Beamtinnen und Beamte unterschiedlichen 

Laufbahngruppen nach Maßgabe des Besoldungsrechts zuzuordnen. Die Besoldungsgruppe A 

13 (hD) gehört nunmehr zur Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. 
 

Im Zuge der zuvor genannten Änderungsnotwendigkeit wird vorgeschlagen, die durch die 

EntschVO und das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz bedingten Anpassungen in die Haupt-

satzung zu übernehmen.  
 

Eine Gegenüberstellung der anzupassenden Regelungen in der bisherigen Fassung und der 

vorgesehenen Änderungen der Hauptsatzung sowie der Entwurf der Änderungssatzung sind 

der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlagen beigefügt. 
 

In der Sitzung des Kreisausschusses am 02.05.2017 erläutert Fraktionsvorsitzende Meurer 

(Bündnis 90/Die Grünen), dass Sie mit der Auszahlung der Entschädigung für Ausschussvor-

sitzende in der geschilderten Art und Weise nicht einverstanden ist. Hier sei eine Differenzie-

rung bspw. anhand der Anzahl der Ausschusssitzungen pro Jahr vorzunehmen. Daher denke 

die Fraktion über einen Änderungsantrag für die Kreistagssitzung nach, und bittet insofern um 

Vertagung des Tagesordnungspunktes bis zur Kreistagssitzung. Fraktionsvorsitzender Lenzen 

(FDP) stimmt der Fraktionsvorsitzenden Meurer dahingehend zu, dass über eine differenzierte 

Auszahlung nachgedacht werden müsse. 
 

Fraktionsvorsitzender Reyans (CDU) erwidert, dass nicht allein die Anzahl der Sitzungen pro 

Jahr für die Aufwandsentschädigung maßgeblich sei. Auch für die Betreuung einer Sitzung 

könne ein erheblicher Aufwand entstehen, der nicht messbar sei. Der Beschlussvorschlag sei 

daher abstimmungswürdig. Fraktionsvorsitzender Derichs (SPD) stimmt seinem Vorredner zu 

und schließt eine objektive Differenzierung aus. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dah-

lmanns (CDU) bekräftigt ebenfalls die unmittelbare Umsetzung des neuen Gesetzes. 
 

Fraktionsvorsitzender Schreinemacher (FW) unterbreitet einen Änderungsvorschlag zum Re-

gelstundensatz des Verdienstausfalles. Der Regelstundensatz liegt derzeit bei 8,84 €/Stunde 

und entspricht dem derzeit geltenden Mindestlohn. Die Satzung solle daher um folgenden 

Passus „8,84 € bzw. mindestens in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohnes“ 

ergänzt werden, um eine ständige Anpassung der Satzung bei Änderung des Mindestlohnes zu 

vermeiden. 
 

Der Übernahme des Änderungsvorschlages wird einstimmig zugestimmt. 
 

Sodann folgt der Kreisausschuss nach erklärenden Erläuterungen des Landrates dem weitge-

henden Beschlussvorschlag der Verwaltung gemäß Einladung unter Berücksichtigung der 

vorbezeichneten Ergänzung. 
 

Eine aktualisierte Synopse sowie die ergänzte Hauptsatzung sind dieser Einladung beigefügt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem beigefügen Satzungsentwurf zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg 

wird zugestimmt.  

 

  



Synopse 

Hauptsatzung 

 

aktuelle Fassung Neufassung Bemerkungen 

(unter Berücksichtigung der Änderungen gem. Kreis-

tagsbeschluss vom 03.07.2014 und 29.09.2016) 

 

 

Der Kreistag des Kreises Heinsberg hat aufgrund des 

§ 5 Abs. 3 der Kreisordnung (KrO NRW) für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 646), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. 

Juni 2008 (GV. NRW.S. 514) in der Sitzung vom 18. 

Dezember 2008 die folgende Hauptsatzung beschlos-

sen: 

(unter Berücksichtigung der Änderungen gem. Kreis-

tagsbeschluss vom 03.07.2014 (Satzung vom 

04.07.2014), Kreistagsbeschluss vom 29.09.2016 (Sat-

zung vom 30.09.2016) und Kreistagsbeschluss 

vom…2017 (Satzung vom ….)) 

 

 

§ 10 

Verdienstausfallersatz für Kreistagsmitglieder, sach-

kundige Bürger/innen und sachkundige Einwoh-

ner/innen 

 

(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen 

und sachkundige Einwohner/innen haben An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 

ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, so-

weit sie während der Arbeitszeit erforderlich 

ist. Das gilt für die Teilnahme an Kreistags-, 

Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen eben-

so wie für sonstige Tätigkeiten, die sich aus der 

Wahrnehmung des Mandats ergeben (z. B. 

Fraktionssitzungen, Sitzungen von Teilen einer 

Fraktion, sonstige Arbeitskreise, genehmigte 

Dienstreisen). Ein Anspruch auf Verdienstaus-

fall besteht nur, wenn es nicht möglich und 

zumutbar ist, Arbeitszeiten und mandatsbeding-

te Tätigkeiten so aufeinander abzustimmen, 

dass keine zeitliche Kollision entsteht. Der An-

spruch besteht für maximal acht Arbeitstage je 

Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kom-

 

§ 10 

Verdienstausfallersatz für Kreistagsmitglieder, sach-

kundige Bürger/innen und sachkundige Einwoh-

ner/innen 

 

unverändert 
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munalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die 

der Mandatsausübung förderlich sind. Der Ver-

dienstausfall wird für jede Stunde der versäum-

ten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet. 
 

(2) Alle Kreistagsmitglieder, sachkundige Bür-

ger/innen und sachkundige Einwohner/innen 

haben mindestens Anspruch auf einen Regel-

stundensatz von 7,50 Euro, es sei denn, dass sie 

ersichtlich keinen Nachteil erlitten haben. 
 

 
 

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der 

tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 

20,00 Euro je Stunde. 
 

(4)  Selbständige erhalten auf Antrag eine Ver-

dienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall 

auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 

Einkommens nach billigem Ermessen festge-

setzt. Sie darf höchstens 20,00 Euro pro Stunde 

betragen und wird begrenzt auf montags bis 

freitags auf die Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr, 

samstags von 8.00 bis 14.00 Uhr.  

 

(5)   Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen 

und sachkundige Einwohner/innen, die einen 

Haushalt mit mindestens zwei Personen, von 

denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren 

oder eine anerkannt pflegebedürftige Person 

nach SGB XI ist, führen oder einen Haushalt 

mit mindestens drei Personen führen und nicht 

oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbs-

tätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbe-

dingten Abwesenheit vom Haushalt den Regel-

stundensatz in Höhe von 7,50 Euro pro Stunde. 

Statt des Regelstundensatzes werden auf An-

 

 

 

 
 

(2) Alle Kreistagsmitglieder, sachkundige Bür-

ger/innen und sachkundige Einwohner/innen ha-

ben mindestens Anspruch auf einen Regelstun-

densatz von 8,84 Euro bzw. mindestens in Hö-

he des jeweils geltenden gesetzlichen Mindest-

lohnes, es sei denn, dass sie ersichtlich keinen 

Nachteil erlitten haben. 
 

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der 

tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 

80,00 Euro je Stunde. 
 

(4)  Selbständige erhalten auf Antrag eine Ver-

dienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall 

auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 

Einkommens nach billigem Ermessen festge-

setzt. Sie darf höchstens 80,00 Euro pro Stunde 

betragen und wird begrenzt auf montags bis 

freitags auf die Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr, 

samstags von 8.00 bis 14.00 Uhr.  

 

(5)   Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen 

und sachkundige Einwohner/innen, die einen 

Haushalt mit mindestens zwei Personen, von 

denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren 

oder eine anerkannt pflegebedürftige Person 

nach SGB XI ist, führen oder einen Haushalt 

mit mindestens drei Personen führen und nicht 

oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbs-

tätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbe-

dingten Abwesenheit vom Haushalt den Regel-

stundensatz in Höhe von 8,84 Euro bzw. min-

destens in Höhe des jeweils geltenden gesetz-

 

 

 

 

 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 a Entschä-

digungsverordnung. 

 

 

 

 

 
 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 a Entschä-

digungsverordnung. 

 

 

 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 a Entschä-

digungsverordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 a Entschä-

digungsverordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trag die notwendigen Kosten für eine Vertre-

tung im Haushalt ersetzt. 
 

 

 

(6)    Der Verdienstausfall und die Entschädigung für 

die Haushaltsführung betragen höchstens 15,00 

Euro pro Stunde und höchstens 120,00 Euro je 

Tag. 

 

(7)     Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung 

während der mandatsbedingten Abwesenheit 

vom Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn 

keine weiteren, im Rahmen gesetzlicher Unter-

haltspflichten zur Kinderbetreuung verpflichte-

ten Personen im Haushalt leben oder wenn die-

sen die Kinderbetreuung während der mandats-

bedingten Abwesenheit nicht zugemutet wer-

den kann. Kosten einer entgeltlichen Kinderbe-

treuung werden nur für Kinder erstattet, die das 

14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, es 

sei denn, es liegt im Einzelfall ein besonderer 

Betreuungsbedarf vor, der eine Betreuung über 

das 14. Lebensjahr erforderlich macht. Kinder-

betreuungskosten werden im Übrigen nicht er-

stattet für Zeiträume, für die Entschädigung 

nach § 30 Abs. 2 und 3 KrO NRW geleistet 

wird. Pro Stunde der Kinderbetreuung werden 

höchstens 7,50 Euro erstattet. 

lichen Mindestlohnes pro Stunde. Statt des 

Regelstundensatzes werden auf Antrag die 

notwendigen Kosten für eine Vertretung im 

Haushalt ersetzt. 

 

unverändert 

 

 

 

 

(7)     Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung 

während der mandatsbedingten Abwesenheit 

vom Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn 

keine weiteren, im Rahmen gesetzlicher Un-

terhaltspflichten zur Kinderbetreuung ver-

pflichteten Personen im Haushalt leben oder 

wenn diesen die Kinderbetreuung während der 

mandatsbedingten Abwesenheit nicht zugemu-

tet werden kann. Kosten einer entgeltlichen 

Kinderbetreuung werden nur für Kinder erstat-

tet, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, es sei denn, es liegt im Einzelfall ein 

besonderer Betreuungsbedarf vor, der eine Be-

treuung über das 14. Lebensjahr erforderlich 

macht. Kinderbetreuungskosten werden im Üb-

rigen nicht erstattet für Zeiträume, für die Ent-

schädigung nach § 30 Abs. 2 und 3 KrO NRW 

geleistet wird. Pro Stunde der Kinderbetreuung 

werden höchstens 8,84 Euro bzw. mindestens 

die Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen 

Mindestlohnes erstattet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 a Entschä-

digungsverordnung. 

 
 

 

§ 11 

Aufwandsentschädigung für stellvertretende Landrä-

te/innen sowie Fraktionsvorsitzende und deren Stell-

vertreter/innen 

 

(1) Die Stellvertreter/innen des Landrates/der 

Landrätin sowie die Fraktionsvorsitzenden und 

 

§ 11 

Aufwandsentschädigung für stellvertretende Landrä-

te/innen, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertre-

ter/innen sowie Ausschussvorsitzende 

 

(1) Die Stellvertreter/innen des Landrates/der 

Landrätin, sowie die Fraktionsvorsitzenden 

 

 

Erforderliche Neuregelung gemäß § 3 Entschädi-

gungsverordnung. 

 



ihre Stellvertreter/innen erhalten neben den 

Entschädigungen, die ihnen nach §§ 9 und 10 

dieser Hauptsatzung gewährt werden, auf der 

Grundlage der Entschädigungsverordnung eine 

zusätzliche pauschale monatliche Aufwands-

entschädigung. 

und ihre Stellvertreter/innen sowie die eh-

renamtlichen Ausschussvorsitzenden mit 

Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses 
erhalten neben den Entschädigungen, die 

ihnen nach §§ 9 und 10 dieser Hauptsatzung 

gewährt werden, auf der Grundlage der Ent-

schädigungsverordnung eine zusätzliche pau-

schale monatliche Aufwandsentschädigung. 

 

§ 15 

Personalangelegenheiten 

 

(2) Entscheidungen, die für Bedienstete in Führungs-

funktionen (Dezernenten/innen, Amtsleiter/innen 

und Leiter/innen vergleichbarer Organisations-

einheiten ab Besoldungsgruppe A 13 (hD) 

BBesG oder der diesen gleichgestellten tariflich 

Beschäftigten) deren beamtenrechtliches Grund-

verhältnis oder deren Arbeitsverhältnis zum 

Kreis begründen oder verändern, trifft der Kreis-

tag im Einvernehmen mit dem Landrat/der Land-

rätin, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 

ist. Kommt ein solches Einvernehmen nicht zu-

stande, kann der Kreistag diese Entscheidung mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzli-

chen Zahl der Kreistagsmitglieder treffen.  

 

§ 15 

Personalangelegenheiten 
 

(3) Entscheidungen, die für Bedienstete in Füh-

rungsfunktionen (Dezernenten/innen, Amts-

leiter/innen und Leiter/innen vergleichbarer 

Organisationseinheiten ab Besoldungsgruppe 

A 13 (hD) LBesG NRW (Laufbahngruppe 

2, 2. Einstiegsamt) oder der diesen gleichge-

stellten tariflich Beschäftigten) deren beam-

tenrechtliches Grundverhältnis oder deren 

Arbeitsverhältnis zum Kreis begründen oder 

verändern, trifft der Kreistag im Einverneh-

men mit dem Landrat/der Landrätin, soweit 

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

Kommt ein solches Einvernehmen nicht zu-

stande, kann der Kreistag diese Entscheidung 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge-

setzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder tref-

fen. 

 

Erforderliche Anpassung im Rahmen des Dienst-

rechtsmodernisierungsgesetzes. 

 

§ 19 

In-Kraft-Treten 

 

(1)   Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 

 

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Kreises 

       Heinsberg vom 25.10.1985, zuletzt geändert 

       durch Satzung vom 20.12.2005, außer Kraft. 

 

 

unverändert 

 

 

Die Änderung der Hauptsatzung erfolgt durch Än-

derungssatzung. Daher bleibt die Regelung zum 

Inkrafttreten unberührt. 

Das Datum der Änderungssatzung wird in die Fuß-

note zur Satzungsüberschrift aufgenommen. 

 



Satzung vom ________ 

über die 4. Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg 

vom 19.12.2008 
 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 646/SGV. NRW. 2021), in der jeweils 

geltenden Fassung, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg in seiner Sitzung am ___________ 

folgende Satzung des Kreises Heinsberg beschlossen: 

 

§ 1 
 

Die Hauptsatzung des Kreises Heinsberg vom 19.12.2008 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Alle Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen haben 

mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz von 8,84 Euro bzw. mindestens in Höhe des 

jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohnes, es sei denn, dass sie ersichtlich keinen Nachteil 

erlitten haben.“ 
 

2.  § 10 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 80,00 Euro je Stunde.“ 
 

3.  § 10 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„Selbständige erhalten auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der 

Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt. Sie darf 

höchstens 80,00 Euro pro Stunde betragen und wird begrenzt auf montags bis freitags auf die 

Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.“ 
 

4.  § 10 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die einen 

Haushalt mit mindestens zwei Personen, von denen mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder 

eine anerkannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, führen oder einen Haushalt mit 

mindestens drei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 

sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt den 

Regelstundensatz in Höhe von 8,84 Euro bzw. mindestens in Höhe des jeweils geltenden 

gesetzlichen Mindestlohnes pro Stunde. Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die 

notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt.“ 
 

5.  § 10 Abs. 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit 

vom Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn keine weiteren, im Rahmen gesetzlicher 

Unterhaltspflichten zur Kinderbetreuung verpflichteten Personen im Haushalt leben oder wenn 

diesen die Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit nicht zugemutet werden 

kann. Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung werden nur für Kinder erstattet, die das 14. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, es sei denn, es liegt im Einzelfall ein besonderer 

Betreuungsbedarf vor, der eine Betreuung über das 14. Lebensjahr erforderlich macht. 

Kinderbetreuungskosten werden im Übrigen nicht erstattet für Zeiträume, für die Entschädigung 

nach § 30 Abs. 2 und 3 KrO NRW geleistet wird. Pro Stunde der Kinderbetreuung werden 

höchstens 8,84 Euro bzw. mindestens die Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohnes 

erstattet.“ 
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6.  § 11 wird wie folgt gefasst: 

 

„Aufwandsentschädigung für stellvertretende Landräte/innen, Fraktionsvorsitzende und deren 

Stellvertreter/innen sowie Ausschussvorsitzende 
 

Die Stellvertreter/innen des Landrates/der Landrätin, die Fraktionsvorsitzenden und ihre 

Stellvertreter/innen sowie die ehrenamtlichen Ausschussvorsitzenden mit Ausnahme des 

Wahlprüfungsausschusses erhalten neben den Entschädigungen, die ihnen nach §§ 9 und 10 

dieser Hauptsatzung gewährt werden, auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung eine 

zusätzliche pauschale monatliche Aufwandsentschädigung.“ 

 

 

7.  § 15 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Entscheidungen, die für Bedienstete in Führungsfunktionen (Dezernenten/innen, 

Amtsleiter/innen und Leiter/innen vergleichbarer Organisationseinheiten ab Besoldungsgruppe A 

13 (hD) LBesG NRW (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt) oder der diesen gleichgestellten 

tariflich Beschäftigten) deren beamtenrechtliches Grundverhältnis oder deren Arbeitsverhältnis 

zum Kreis begründen oder verändern, trifft der Kreistag im Einvernehmen mit dem Landrat/der 

Landrätin, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein solches Einvernehmen nicht 

zustande, kann der Kreistag diese Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder treffen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg vom 

___________ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 Heinsberg, __________ 

 Der Landrat 

 

 

 Stephan Pusch 

 

 

 

  





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0082/2017/1 

 

Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2015 

 

Beratungsfolge: 

05.04.2017 Rechnungsprüfungsausschuss 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 116 der Gemeindeordnung NRW (GO) hat der Kreis Heinsberg in jedem Haushalts-

jahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Der Gesamtabschluss hat folgende 

Bestandteile: 
 

- Gesamtbilanz, 

- Gesamtergebnisrechnung und 

- Gesamtanhang. 
 

Der Gesamtabschluss ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Dem Gesamtanhang ist 

gemäß § 51 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) eine Kapitalfluss-

rechnung beizufügen. Zudem ist dem Gesamtabschluss gemäß § 117 Abs. 1 GO ein Beteili-

gungsbericht beizufügen. 
 

Der nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften von Kreiskämmerer Schmitz aufgestellte 

Entwurf des Gesamtabschlusses 2015 wurde von Landrat Pusch ohne Abweichungen bestä-

tigt.  
 

Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 116 Abs. 1 GO ist der Entwurf des Ge-

samtabschlusses dem Kreistag zuzuleiten. Bevor eine Beschlussfassung über die Bestätigung 

des Gesamtabschlusses 2015 im Kreistag erfolgen kann, ist dieser gemäß § 116 Abs. 6 GO 

vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 
 

Den mit Datum vom 17.02.2017 aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Ge-

samtabschlusses einschließlich Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang 

und –lagebericht sowie Beteiligungsbericht hat der Kreistag in der Sitzung am 02.03.2017 zur 

Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. 

 

Gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Gesamtabschluss, 

hierbei bedient er sich nach § 101 Abs. 8 GO NRW der örtlichen Rechnungsprüfung. Mit Zu-

stimmung des Rechnungsprüfungsausschusses hat das Rechnungsprüfungsamt die HS-Regio 

Wirtschaftsprüfung GmbH, Heinsberg, mit der Prüfung des Gesamtabschlusses beauftragt. 
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Der Gesamtabschluss war dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Kreises 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Ge-

samtlageberichtes erstreckte sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergän-

zenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 

 

Die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH hat mit diesen Maßgaben die Prüfung des Gesamt-

abschlusses durchgeführt und über die Prüfung einen Bericht erstellt. Dieser Bericht schließt 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in der Sitzung am 05.04.2017 den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk vom 17.03.2017 der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH nach § 101 

Abs. 8 GO zu seinem eigenen Bestätigungsvermerk übernommen.  

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1.) Der Kreistag des Kreises Heinsberg bestätigt gemäß § 116 Abs. 1 der Gemeinde-

ordnung NRW (GO NRW) den geprüften Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg 

zum 31.12.2015 mit der Bilanzsumme von 414.665.603,59 €. 

 

2.) Die Kreistagsmitglieder erteilen gemäß § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 

1 Satz 4 GO NRW dem Landrat für den Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg 

zum 31.12.2015 vorbehaltlos Entlastung. 

  

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0117/2017 

 

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO 

NRW) 

 

Beratungsfolge: 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: s. Anlage zur Kreisausschusssitzung 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO ist dem Kreistag eine Übersicht der Ermächtigungs-

übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des 

Folgejahres vorzulegen.  

 

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 79 GO NRW der Grundsatz der Jähr-

lichkeit. Der Haushaltsplan hat danach im Ergebnisplan die im Haushaltsjahr durch die Erfül-

lung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen und entsprechend im Finanzplan die zu leis-

tenden Auszahlungen auszuweisen. Mit dem Ende des Haushaltsjahres entfällt die Ermächti-

gung, aus den Haushaltspositionen heraus noch Aufwendungen entstehen zu lassen oder Aus-

zahlungen zu leisten. Die Ermächtigungsübertragung durchbricht den Grundsatz dieser zeitli-

chen Bindung. 

 

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes lässt sich nicht immer mit Gewissheit vorausblicken, 

ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus 

erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden 

können. Die zügige Durchführung solcher Vorhaben könnte gefährdet werden, wenn zur wei-

teren Inanspruchnahme der Ermächtigungen diese erst neu im Haushaltsplan veranschlagt 

werden müssten. 

 

Durch § 22 GemHVO ist daher die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Aus-

zahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirt-

schaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.  

 

Die Ermächtigungsübertragungen belasten wirtschaftlich das neue Haushaltsjahr. Die vorge-

sehenen Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Jahresabschluss. Bei einer Übertragung 

führen sie daher zu einer unmittelbaren Veränderung der betroffenen Haushaltspositionen im 

Ergebnis- bzw. Finanzplan 2017, der vom Kreistag beschlossen worden ist. 
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Im Aufwandsbereich wurden im Jahresabschluss 2016 insgesamt Ermächtigungs-

übertragungen in Höhe von 819.640,10 € festgesetzt. Wirtschaftlich wird das Haushaltsjahr 

2017 belastet, indem der Ressourcenverbrauch tatsächlich stattfindet. Die Übertragungen be-

wirken eine unmittelbare Veränderung der Haushaltspositionen im Ergebnis- und Finanzplan 

des Jahres 2017 (Planfortschreibung). Des Weiteren wurden Ermächtigungsübertragungen für 

Baumaßnahmen und andere Investitionen in Höhe von 5.561.211,34 € gebildet. Diese im 

Haushaltsjahr 2016 nicht verbrauchten, aber noch benötigten Haushaltsmittel führen im Rah-

men der Planfortschreibung zu Erhöhungen der Haushaltspositionen des Finanzplanes im 

Haushaltsjahr 2017. Die Auszahlungen auf Grundlage der übertragenen Ermächtigungen flie-

ßen zusätzlich in die Finanzrechnung 2017 ein. Gleichzeitig ergibt sich durch die im Haus-

haltsjahr 2016 erfolgte Veranschlagung und Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ein 

entsprechend verbessertes Finanzrechnungsergebnis 2016. 

 

Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 86 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgen-

den Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffent-

lich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 

Eine Gesamtübersicht der übertragenen Ermächtigungen mit den entsprechenden Begründun-

gen ist als Anlage zur Sitzung des Kreisausschusses beigefügt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen werden zur Kenntnis genommen.   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0041/2017/1 

 

Erhöhung der Elternbeiträge gemäß der Elternbeitragssatzung 

 

Beratungsfolge: 

13.03.2017 Jugendhilfeausschuss 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: - 45.000,00 € 

 

Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Die Elternbeitragssatzung in der Fassung der Änderungssatzung vom 17. 11. 2016 enthält in § 

3  Abs. 1 Satz 2 folgende Anpassungsklausel für die Erhöhung der Elternbeiträge: 

„Die Elternbeiträge werden mit dem Prozentsatz, der für die Erhöhung der Kindpauschalen 

gilt (§ 19 Abs. 2 Kibiz, derzeit 1,5 %), jährlich angehoben, erstmals zum Kindergartenjahr 

2016/2017.“ 

 

Das Land hat mit Gesetz vom 8. Juli 2016 § 19 Absatz 2  dahingehend geändert, dass  die 

Kindpauschalen für die Kindergartenjahre 2016/2017 bis 2018/2019 um 3 % erhöht werden. 

 

Von daher wären die Elternbeiträge um 3 % zu erhöhen. 

 

Eine Erhöhung  der Elternbeiträge um 3 % für das Kindergartenjahr 2016/2017 war wegen 

der Kürze der Zeit nicht möglich, zumal die Elternbeitragstabelle bereits mit der Erhöhung 

um 1, 5 % im Internet veröffentlicht war. 

 

Die  Stadtjugendämter Erkelenz, Heinsberg und Hückelhoven  erhöhen die Elternbeiträge für 

den obigen Zeitraum (2016/2017 bis 2018/2019) nur um 1,5 %.  

Sollte der Kreis um 3 % erhöhen, würde der Kreis von den einheitlichen Elternbeiträgen ab-

weichen. Dies sollte vermieden werden. 

 

Das Stadtjugendamt Geilenkirchen wird schrittweise die Elternbeiträge auf das Niveau der 

anderen Jugendämter anheben. 

 

Der Jugendhilfeausschuss hat einstimmig der Befristung zugestimmt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Entgegen der Festlegung in § 3 der Elternbeitragssatzung werden die Elternbeiträge befristet 

für den Zeitraum 2016/2017 bis 2018/2019 nur um 1,5 % erhöht. 
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0099/2017/1 

 

Weiterführung des Landesprogramms „Sozialarbeit an Schulen" 

 

Beratungsfolge: 

13.03.2017 Jugendhilfeausschuss 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: 84.000,00 € Kreismittel zu Ziffer 2  

 

Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

1. Allgemeines 

 Mit Verfügung vom 07.03.2017 hat die Bezirksregierung Köln darüber informiert, 

dass das ursprünglich auf drei Jahre befristete Landesprogramm zur Förderung der 

Schulsozialarbeit um ein Jahr verlängert wird. Die Förderung erfolgt seit dem Jahr 

2015 mit einem Festbetrag, der von den durch das Land errechneten Personal- und 

Sachkosten eines Schulsozialarbeiters/einer Schulsozialarbeiterin 60 % umfasst. Über 

die Inanspruchnahme der Förderung für die Jahre 2015 bis 2017 wurde mit Beschlüs-

sen des Kreistages vom 12.03.und 25.06.2015 entschieden. 

 

Die Bewilligung der Mittel für 2018 erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist der Be-

zirksregierung bis zum 01.07.2017 vorzulegen. Nach Auskunft der Bezirksregierung 

erfolgt die Förderung maximal in der bisherigen Höhe. Nunmehr gilt es für das Ver-

längerungsjahr 2018 die Landesmittel in dem og. Umfang zu beantragen.   

  

2. Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen 

Aufgrund der og. Kreistagsbeschlüsse wurden befristet bis 2017 an kreiseigenen  Schu-

len 3,5 Stellen eingerichtet und Kreismittel zur Verfügung gestellt. 

1,0    Berufskolleg Erkelenz 

1,0    Berufskolleg Wirtschaft in Geilenkirchen 

0,75  Berufskolleg EST in Geilenkirchen 

0,75  Kreisgymnasium Heinsberg. 

 

3. Bauernhofprojekt 
            Die Sozialarbeiterstelle des Bauernhofprojektes der Janusz-Korczak-Schule wird zu 

60 % aus dem Landesprogramm und zu 40 % aus der vom Land gewährten Inklusi-

onspauschale finanziert. Kreismittel sind nicht notwendig. 

 

4. Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13.03.2017 einstimmig für 

die Fortführung des Landesprogramms ausgesprochen. 
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5.  Maßnahmen der Städte und Gemeinden 

 Aktuell werden bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in folgendem Um-

fang Schulsozialarbeiter im Rahmen der Landesförderung eingesetzt: 

 
Stadt Erkelenz 4 Personen 3,0 Stellen 
Schulverband Gangelt-Selfkant 1 Person 1,0 Stelle 
Stadt Heinsberg 2 Personen 2,0 Stellen 
Stadt Hückelhoven 3 Personen 2,0 Stellen 
Stadt Übach-Palenberg 2 Personen 1,0 Stelle 
Gemeinde Waldfeucht 1 Person 0,26 Stelle 
Stadt Wassenberg 1 Person 0,5 Stelle 
Stadt Wegberg 1 Person 1,0 Stelle 
Gesamt  10,76 Stellen 

 

 

 Zuwendungsempfänger ist der Kreis Heinsberg, da nur Kreise und kreisfreie Städte 

antragsberechtigt sind. Die Weiterleitung der Zuwendungen für die vorgenannten 

Stellen erfolgt über Weiterleitungsverträge nach dem von der Bezirksregierung vor-

gegebenen Muster. 

 

 

Beschlussvorschläge: 

 

1. Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen und Bauerhofprojekt 

 Der Kreis wird für 2018 die Landesmittel beantragen und zur Finanzierung des 

40%igen kommunalen Anteils für 3,5   Schulsozialarbeiterstellen an kreiseigenen 

Schulen  Kreismittel zur Verfügung stellen. Die Befristung wird auf das Jahr 2018 er-

weitert. 

Im Übrigen gelten die Beschlüsse des Kreistages vom 12. 03. und 25. 06. 2015. 

 

2. Maßnahmen der Städte und Gemeinden 

 Soweit die vorgenannten Städte und Gemeinden sowie der Schulverband Gangelt-

Selfkant die notwendigen Antragsunterlagen beibringen, wird der Kreis Heinsberg die 

vom Land NRW zur Verfügung gestellten Fördermittel, maximal im bisherigen Um-

fang, auch für das Jahr 2018 beantragen. 

  

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0120/2017 

 

Antrag der Fraktion CDU gemäß § 5 GeschO betr. "LVR-Erstattung 2017 hälftig an die 

Kommunen weitergeben" 

 

Beratungsfolge: 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreisausschusses am 02.05.2017 beigefügten 

Antrag der Fraktion CDU vom 07.03.2017 verwiesen. 

 

In der Kreisausschusssitzung teilt Landrat Pusch Folgendes mit: 

 

„Die finanziellen Auswirkungen aus der strittigen Frage der Zuständigkeit für Integrationshil-

fen beschäftigen den LVR und seine Mitgliedskörperschaften bereits seit längerer Zeit. Ende 

2016 konnten die Zuständigkeiten endgültig geklärt werden, nachdem die Stadt Köln ihre 

Klage gegen den LVR zurückgezogen hatte. 

 

Für das Kostenrisiko in dieser Sache hatte der LVR in den vergangenen Jahren Rückstellun-

gen gebildet. Insgesamt waren hierfür in den LVR-Haushalten 2012 bis 2016 Aufwendungen 

von insgesamt 275 Mio. € enthalten, die von den Mitgliedskörperschaften über die Land-

schaftsumlage mitfinanziert wurden. 

 

Im letzten Jahr hat es zahlreiche Anstrengungen seitens des Kreises - auch im Verbund mit 

anderen Mitgliedskörperschaften - gegeben, um eine Auszahlung der nicht mehr benötigten 

Rückstellung zu erreichen. Bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2017/2018 hatte der 

LVR diesem Begehren noch nicht entsprochen. 

 

Umso erfreulicher ist die Ankündigung der LVR-Fraktionen von CDU und SPD, dass nun 

doch eine vollständige Erstattung an die Mitgliedskörperschaften erfolgen soll. Die hierfür 

notwendige Beschlussfassung der Landschaftsversammlung soll am 30.06.2017 erfolgen. Auf 

den Kreis Heinsberg würde ein Betrag von insgesamt 6.008.118,15 € entfallen. Hierbei han-

delt es sich um den Anteil nach den Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2016. 

 

Der Vorschlag der CDU-Kreistagsfraktion, hiervon die Hälfte an die kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden weiterzureichen, wird von der Verwaltung mitgetragen. Auch mit Blick auf 

die finanziellen Ziele des Kreises - gesunde Kreisfinanzen und Rücksichtnahme auf die wirt-

schaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Kommunen - ist der Vorschlag ausgewogen. 

 

Durch die praktische Umsetzung in Form eines Verzichts auf rund 3 Mio. € Kreisumlage 

würden in diesem Jahr rund 124 statt 127 Mio. € festgesetzt werden. Die Verrechnungsbeträ-

ge für die einzelnen Städte und Gemeinden ergäben sich aus dem Verhältnis der Umlage-

grundlagen 2016. 

 

Die Kreisumlage 2017 würde im Vergleich zum Vorjahr nicht um 4 Mio. €, sondern nur um 

rund 1 Mio. € steigen. Für die Haushalte der Städte und Gemeinden wäre das eine spürbare 
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Entlastung, zumal ihre Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen in 2017 kreisweit um rund 

4,9 Mio. € angestiegen sind. 

 

Auch für den Kreishaushalt würde sich bei einem hälftigen Verbleib der LVR-Erstattung eine 

nennenswerte Entlastung ergeben. Der Kreishaushalt 2017 beinhaltet ein geplantes Defizit 

von rund 2,7 Mio. €, so dass die LVR-Erstattung bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjah-

res zu einem knappen Überschuss in Höhe von ca. 0,3 Mio. € führen würde. 

 

Angesichts des erheblichen Eigenkapitalverzehrs in den letzten Jahren könnte die Umsetzung 

des Antrages auch die Kreisfinanzen und die Ausgleichsrücklage stützen. Ende 2017 wären 

dann noch rund 11,4 Mio. € in der Ausgleichsrücklage. Das setzt eine unveränderte Entnahme 

für 2016 und den zuvor geschilderten Verlauf für 2017 voraus. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen.“ 

 

Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW sehen noch Beratungsbedarf. 

 

Der Kreisausschuss befürwortet bei fünf Enthaltungen folgenden Beschlussvorschlag: 

 

Die im Jahre 2017 zu erwartende Rückerstattung des LVR an den Kreis Heinsberg in Höhe 

von rd. 6 Mio. € wird zur Hälfte an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht. Die Ab-

wicklung soll der Einfachheit halber im Wege des Verzichts auf den entsprechenden Teil der 

Kreisumlage im Verhältnis der maßgebenden Umlagegrundlagen erfolgen. 
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